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Bau eines Wohn- & Geschäftshauses an der B56 / Südstraße

Anfrage der SPD-Fraktion, Drucksachen-Nr. 18/0143

Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung
Zentrumsausschuss 25.04.2018 öffentlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Liegt seitens des Grundstückserwerbers eine Zusicherung vor, dass er die Kosten für
den Bau der Planstraße übernimmt und diese anschließend an die Stadt Sankt Au¬
gustin übergibt und wird dies kaufvertraglich abgesichert?

Antwort:
Seitens des Kaufinteressenten liegt ein Schreiben i.R. des Kaufangebotes vor, aus
welchem hervorgeht, dass die Erschließungsstraße nebst Kanal durch den Investor
hergestellt wird, und nach Fertigstellung auf die Stadt Sankt Augustin übergehen und
entsprechend gewidmet wird. Diese Regelung soll bzw. wird sowohl Inhalt des notari¬
ellen Kaufvertrages als auch Inhalt eines sodann zu fertigenden städtebaulichen Er¬
schließungsvertrages werden.

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BI  370 502 99)
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07)
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20)
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50)
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00)
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Frages 2:
Auf wen entfallen die Straßenreinigungskosten für die neue Planstraße?

Antwort:
Da es sich nach Fertigstellung und Übergang bzw. Übertragung an die Stadt Sankt
Augustin gemäß des noch zu fertigenden städtebaulichen Vertrages um eine öffentli¬
che/gewidmete Straße handelt, werden die entsprechenden Kosten auf die dortigen
Anlieger, wie in anderen Straßenbereichen gleichermaßen, umgelegt.

Frage 3:
Welche Möglichkeiten zur Parkraumschaffung für die Nachbarschaftshilfe hat die
Verwaltung im Gesprächstermin am 27.02.2018 unterbreitet?

Antwort:
In dem zitierten Gesprächstermin wurden gemeinsam mit der Nachbarschaftshilfe
verschiedene Möglichkeiten zur Schaffung von Stellplätzen/Parkraum angesprochen
und diskutiert, dieses unter Abwägung etwaiger (noch zu prüfender) Kosten, Fragen
des Schallschutzes sowie Praktikabilität. Eine finale Entscheidung, welche der hier
besprochenen Möglichkeiten zum Tragen käme, kann zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht benannt werden, da sowohl die Verwaltung als auch die Nachbarschaftshilfe
unter anderem eine Einbindung der dortigen unmittelbaren Nachbarn/Anlieger in ei¬
nem solchen Prozess für notwendig und wünschenswert halten, als auch eine Prü¬
fung der Kosten/Aufwand einer solchen Herrichtung durch die Nachbarschaftshilfe
erfolgen muss/soll.
Festzuhalten bleibt, dass sowohl die Verwaltung als auch die Nachbarschaftshilfe
durchaus adäquate Möglichkeiten sehen, eine notwendige Parkraumschaffung zufrie¬
denstellend zu erzielen. Über das konkrete Ergebnis wird die Verwaltung nach Vorlie¬
gen der Kosten- Aufwandsprüfung seitens der Nachbarschaftshilfe bzw. nach erfolg¬
ter v.g. Beteiligung umgehend berichten.

Frage 4:
Wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages im Rahmen des Verkaufes ein An¬
teil an öffentlich gefördertem Wohnraum festgeschrieben?

Es ist geplant, nach maßgeblicher Abstimmung mit der hierfür zuständigen Fachver¬
waltung, i.R. des notariellen Kaufvertrages, den möglichen Anteil als auch die Woh¬
nungsgrößen der im Rahmen einer ggf. erfolgenden öffentlichen Förderung zu errich¬
tenden Gebäudekomplexe festzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Antwort:


